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Verbandsgemeinderat
der VerbGem Arneburg-Goldbeck

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachdienst "Steuerungsunterstützung"

Vorlage-Nr:

Status:
Erfassungsdatum:
Verfasser:

02/185/23

öffentlich
12.04.2023
Aßmuß, Marco

Beschluss zur Stellenausschreibung für das Amt der
Verbandsgemeindebürgermeisterin / des Verbandsgemeindebürgermeisters, zum
Ende der Bewerbungseinreichungsfrist und zu deren öffentlichen Bekanntmachung

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum Gremium

08.05.2023 Verbandsgemeinderat

Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck beschließt auf seiner heutigen
Sitzung die Stellenausschreibung zur Verbandsgemeindebürgermeisterwahl, gemäß Anlage, das Ende
der Einreichungsfrist zum 22.08.2023, um 18 Uhr und deren öffentliche Bekanntmachung.

Die öffentliche Bekanntmachung der Stellenausschreibung erfolgt, gemäß § 14 Absatz 4 der derzeit
gültigen Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, in folgenden Aushangkästen:

Arneburg Breite Straße 15

Eichstedt (Altmark) Lange Straße 19

Goldbeck An der Zuckerfabrik 1

Hassel Dorfstraße 15d, Gemeindehaus

Hohenberg-Krusemark Hauptstraße 46

Iden Lindenstraße 11, Gemeindehaus

Rochau Breite Straße, Ecke Straße des Friedens

Hansestadt Werben (Elbe) Marktplatz 1

Sachverhalt:
Die Amtszeit des Verbandsgemeindebürgermeisters endet mit Ablauf des 17.01.2024. Daher ist die
Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszuschreiben und neu zu besetzen.
Die Festlegung der öffentlichen Bekanntmachung richtet sich nach § 14 Absatz 4 der Hauptsatzung
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

Finanzierung:
Keine finanziellen Auswirkungen
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Anlagen:
Öffentliche Bekanntmachung der Stellenausschreibung

Abstimmung:

Zahl der Räte mit
Bürgermeister

davon
anwesend:

einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: lt. Beschluss-
vorlage

20

Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA:
.....................................................................................................

Vorsitzender des Verbandsgemeinderates: - Siegel -

.........................................................................................


